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Innenminister Bruch weist Kritik von Bischof Marx zurück 
Abschiebung Yildirim 

Innenminister Karl Peter Bruch weist die von Bischof Marx heute im Zusammenhang mit der Abschiebung der Familie Yildirim geäußerte Kritik zurück. „Bischof Marx sagt, mit der Gewährung eines so genannten ‚Kirchenasyls’ nehme die Kirche keinen rechtsfreien Raum für sich in Anspruch, sie bestritte auch nicht das Recht des Staates, seine Entscheidungen gegebenenfalls auch innerhalb kirchlicher Räume durchzusetzen. Wie soll man seine Kritik denn dann verstehen?“, zeigt sich Bruch verwundert.

Ein Kirchen-Asyl-Recht gibt es weder nach kirchlichem Recht noch nach staatlichem Recht. Das Innenministerium hat sich in der Vergangenheit mehrfach dazu geäußert, dass es ein großes Verständnis für Bürger unseres Landes hat, die aus christlicher Überzeugung bei bevorstehenden Abschiebungen von Menschen Protest erheben und alles unternehmen, um den Betroffenen eine Bleibemöglichkeit zu sichern. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind die beiden Kirchen in der Härtefallkommission vertreten. Solche Gewissensentscheidungen werden als Anfragen an Inhalt und Form demokratischer Entscheidungen auch sehr ernst genommen. Gleichwohl dürfen Recht und Gesetz als unverzichtbare Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates durch rechtswidriges Handeln aus Gewissensgründen nicht ausgehebelt oder geschwächt werden. Es ist gerade Aufgabe der Politik, das Recht so zu gestalten, dass menschliche Lösungen möglich bleiben. Darum ist die rheinland-pfälzische Landesregierung bemüht. 

Wir treten seit Jahren für eine Bleiberechtsregelungen ein. Wir haben die Ausländerbehörden angewiesen, in größtmöglichen Umfang von den neuen Möglichkeiten des Aufenthaltsgesetzes Gebrauch zu machen und Bleiberechte aus humanitären Gründen zu gewähren. Allein im Jahr 2005 wurde auf dieser Grundlage 2.444 Personen ein Aufenthalt gewährt. Dafür werden wir in internen Gesprächen von der Kirche in höchsten Tönen gelobt. Wir haben eine Härtefallkommission eingerichtet, über die bislang schon 148 Menschen ein Bleiberecht erhalten haben. Schließlich haben wir ein beispielhaftes Rückkehrer-Programm geschaffen, mit dem wir gerade das Mittel der Abschiebung vermeiden wollen. Ich hätte mir hierfür gerade von kirchlichen Persönlichkeiten öffentlichwirksame Rückendeckung erwünscht, als wir dafür Anfang des Jahres auf übelste Weise kritisiert wurden.

Der Fall Yildirim ist höchstrichterlich mehrfach überprüft. Es war von Anfang an klar, und zwar allen, die sich eingehend mit dem Fall beschäftigt haben, dass es keine Perspektive für die Yildirims hier gibt. Die Härtefallkommission hat negativ entschieden. Von einer Bleiberechtsregelung würde sie nicht profitieren. Die katholische Kirche vor Ort, als auch auf überörtlicher Ebene war darüber informiert, dass die Rückführung nun bevor steht. Man hat somit sehenden Auges die Situation vom Montag in Kauf genommen. Alle Möglichkeiten, auf die Familie einzuwirken und eine Abschiebung zugunsten einer freiwilligen Rückkehr zu vermeiden, blieben ungenutzt. 

Und ich frage mich, warum ich keine öffentliche Empörung über die Tatsache vernehme, dass die Eltern vor zehn Jahren drei minderjährige Kinder in der Türkei zurückgelassen haben? Wie ist das mit unseren christlichen Werten vereinbar? 

Dem Staat wird vorgeworfen, gewaltsam vorgegangen zu sein. Damit sich jeder von dem besonnen und zurückhaltenden Vorgehen der Beamten ein Bild machen kann, habe ich den Bericht des unterstützenden Polizeieinsatzes angefügt.“

"Auszug Polizeibericht/ Abschiebung einer kurdischen Familie am 31.10.2006 in Koblenz

 Am Montag, dem 30.10.2006, wurde das Polizeipräsidium Koblenz von der Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Koblenz per Fax um Vollzugshilfe ersucht. Für Dienstag, den 31.10.2006 war die Abschiebung der Familie Yildirim geplant, die sich zu dieser Zeit in den Räumen der Kirchengemeinde St. Peter in Koblenz-Neuendorf aufhielt, wo ihr mit Hilfe eines Unterstützerkreises "Kirchenasyl" gewährt wurde. Die Familie war durch die Ausländerbehörde nach letztlich erfolglosem Beschreiten des Rechtsweges zur Ausreise aufgefordert worden. Dieser Aufforderung hatte sie keine Folge geleistet. 

Nach Vorlage eines Beschlusses des Amtsgerichts Koblenz wurde am Dienstag, dem 31.10.2006 die Abschiebung unter Leitung der Ausländerbehörde der Stadtverwaltung Koblenz vollzogen. Der verantwortliche Mitarbeiter der Ausländerbehörde und der Einsatzleiter der Polizei suchten um 06.45 Uhr das Pfarrhaus der Kirche St. Peter auf. Ihnen wurde vom Pfarrer, Herrn Thomas Gerhard Corsten, geöffnet. Nach Darlegung der Rechtslage zeigte sich dieser kooperativ und öffnete die Eingangstür zur Kirche. Er führte die Einsatzkräfte zu einem Raum im 1. Obergeschoss eines Seitentraktes der Kirche. Dort wurden alle fünf Angehörige der Familie in einer provisorisch eingerichteten Wohnung angetroffen. Nach Eröffnung des Gerichtsbeschlusses kamen die Betroffenen zögerlich der Aufforderung nach, sich anzuziehen und zu packen. 

Etwa ab 07.30 Uhr erschienen sukzessiv die Mitglieder des Unterstützungskreises an der Kirche. Mit ihnen wurden sachliche Gespräche geführt. Einzelne Unmutsäußerungen seitens der Mitglieder des Unterstützungskreises wurden laut. Von den Einsatzkräften wurde mit Hinweis auf die Rechtslage um Verständnis für die Einsatzmaßnahme geworben. Die meisten Mitglieder hielten sich an die polizeilichen Anweisungen und blieben an der Absperrlinie stehen. Eine 46-jährige Frau durchbrach die Absperrlinie und setzte sich vor einen VW-Bus, der für den Transport der Personen vorgesehen war. Gegen 08.00 Uhr hatten alle fünf abzuschiebenden Personen die Kirche durch den Hintereingang verlassen und saßen reisefertig in den VW-Bussen. Die Frau versuchte nun die Abfahrt dadurch zu verhindern, dass sie einen um den Hals getragenen Schal an der Stoßstange des Busses festband und den Schal derart festzog, dass zu befürchten war, dass sie sich selbst strangulierte. Gegen die Versuche von Polizeibeamten, ihr den Schal zu lösen, wehrte sie sich vehement. Aus diesem Grunde mussten ihr die Arme und der Kopf fixiert werden, um so letztlich den Schal durchschneiden zu können. Danach blieb sie sitzen, der Bus fuhr anschließend einige Meter zurück und nun nach vorne ungehindert an ihr vorbei. 

Während des gesamten Vorfalls versuchte eine zweite Frau beruhigend auf sie einzuwirken. Obwohl dies für die polizeilichen Maßnahmen hinderlich war, wurde die Betreuung der Person wegen der Brisanz und Sensibilität der Maßnahme und der Beweggründe der Mitglieder des Unterstützungskreises nicht unterbunden. 

Ein 55-jähriger Mann versuchte sich den wegfahrenden Polizeibussen in den Weg zu stellen. Er wurde von einem Polizeibeamten festgehalten. Ein weiterer Mann, vermutlich ein türkischer Staatsangehöriger, warf sich vor den abfahrenden Polizeifahrzeugen auf die Straße und wurde von vier Polizeibeamten weggetragen. Um in dieser Situation keine weiteren Aggressionen aufkommen zu lassen, wurde auf eine Identitätsfeststellung verzichtet. 

Aufgrund der aufgebrachten Situation arteten einige laut geäußerte Unmutsäußerungen einzelner Mitglieder des Unterstützungskreises gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aus. Sie gipfelten in Vergleichen mit dem Nationalsozialismus. 

Eine konkrete Zuordnung der Äußerungen zu einzelnen Personen war aufgrund der Unübersichtlichkeit nicht möglich. Diese Äußerungen werden von den eingesetzten Polizeibeamten aber eher als eine spontane Äußerung der Enttäuschung als eine Beleidigung angesehen." 


